
Honorar- und Gebührensatzung 
des Schulverbandes Fleckeby 

für die Kommunale Volkshochschule (VHS) der Gemeinden 
Fleckeby, Güby, Hummelfeld und Kosel im Schulverband Fleckeby 

 
Aufgrund der §§ 5 Abs. 6 und 14 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenar-
beit, der §§ 4 und 18 der Gemeindeordnung und der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabga-
bengesetzes für Schleswig-Holstein in der z. Zt. geltenden  Fassung wird nach Beschluss-
fassung durch die Schulverbandsversammlung vom 02.04.2019 folgende Satzung erlassen: 
 
(Die in der Satzung gewählte männliche Sprachform gilt auch für die weibliche Sprachform). 
 
 

§ 1 
Aufwandsentschädigung / Auslagenpauschalen 

 
1. Der VHS-Leiter erhält als Beauftragter eine monatliche Aufwandsentschädigung von 

150,00 €. 
2. Der Redakteur des Schlei-Kuriers erhält als Beauftragter eine monatliche Aufwandsent-

schädigung von 80,- € 
3. Die mit der Pflege der Internetseite beauftragte Person erhält eine monatliche Auslagen-

pauschale von 30,00 €. 
4. Der Systemadministrator der VHS erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung von 

60,00 €. 
 
 

§ 2 
Honorare 

 
Die Leiter eines Kurses, einer Arbeitsgemeinschaft, eines Arbeitskreises oder einer Vortrags-
reihe erhalten 48,00 € je Doppelstunde (90 Minuten). Bei einer Teilnehmerzahl von weniger 
als acht Teilnehmern erhalten die Dozenten lediglich die Gebühreneinnahmen als Honorar. 
 
 

§ 3 
Teilnehmergebühren 

 
1. Für Kurse, Arbeitsgemeinschaften, Arbeitskreise und Vortragsreihen wird eine Gebühr 

von 6,00 € pro Doppelstunde (90 Minuten) und Teilnehmer erhoben. 
2. Für die Ausstellung einer Bescheinigung gemäß § 8 Abs. 4 der Satzung der VHS wird 

eine Gebühr von 3,00 € erhoben. 
3. Für Kopien gemäß § 12 der Satzung der VHS wird eine Gebühr von 0,15 € je DIN A4-

Seite erhoben. 
4. Für Einzelveranstaltungen, Studienfahrten und –reisen wird die Gebühr bzw. Kostenbe-

teiligung im Einzelfall gesondert festgelegt, wozu der VHS-Leiter ermächtigt wird. Hierbei 
handelt es sich um einzeln vereinbarte privatrechtliche Entgelte. 

5. Die Teilnehmergebühr ist in voller Höhe grundsätzlich zu Beginn eines Kurses beim Kurs-
leiter zu entrichten, der den Erhalt quittiert. Ein Gebührenbescheid wird nicht erstellt. 
Teilnehmer, die später in einen Kurs eintreten, zahlen die volle Gebühr. Eine Gebühren-
erstattung im Krankheitsfall erfolgt nicht. 
 
 
 
 
 
 



 
 

§ 4 
Datenverarbeitung 

 
Aufgrund des Artikels 6 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/ EG 
(Datenschutz-Grundverordnung) in Verbindung mit § 3 des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG) sowie § 3 des schleswig-holsteinischen Gesetzes zum Schutz personenbezogener 
Daten (Landesdatenschutzgesetz - LDSG) ist der Schulverband befugt auf der Grundlage 
von Angaben der Abgabepflichten ein Verzeichnis der Abgabepflichten mit den für die Abga-
benerhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese Daten zum 
Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiterzuleiten. Der 
Schulverband ist weiterhin befugt auf der Grundlage von Angaben der beauftragten Perso-
nen ein Verzeichnis dieser Personen mit den für die Zahlung der Aufwandsentschädigung 
nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese Daten zum Zwecke der Aus-
zahlung nach dieser Satzung zu verwenden und weiterzuleiten. 
 
 

§ 5 
Allgemeine Hinweise 

 
In begründeten Ausnahmefällen kann von den in §§ 2 und 3 dieser Satzung festgelegten 
Beträgen abgewichen werden. Die Entscheidung trifft der VHS-Leiter. 

 
 

§ 6 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt zum 01.05.2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 13.11.2012 
außer Kraft. 
 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 

 
 
 

Eckernförde, 10.04.2015 
 
 
Thordsen 
      

- Schulverbandsvorsteher – 
 

 
Eingearbeitet wurde die I. Nachtragssatzung vom 28.11.2023 (geändert: § 1, § 2 und § 3 
Abs. 1) 

 


